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Verrechnungssteuerforderungen verjähren gemäss Art. 17 Abs. 1 VStG fünf Jahre nach 
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem sie entstanden sind. Da die Eidg. Steuerverwal-
tung (ESTV) in der Regel auch einen Anspruch auf die Verrechnungssteuer nach 
Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR hat, verjährt ihre Forderung nach bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung effektiv erst nach sieben Jahren.

VERJÄHRUNG DER VERRECHNUNGSSTEUER
Erweiterung von fünf auf sieben Jahre durch Art. 12 VStrR

1. EINLEITUNG
Der Frage der Verjährung von Steuerforderungen kommt im 
Hinblick auf die Rechtssicherheit grosse Bedeutung zu. Dies 
gilt insbesondere bei der Risikobeurteilung (Due Diligence) 
beim Unternehmenskauf. Der Autor hat sich im Rahmen 
eines vor sechs Jahren im Archiv für Schweizerisches Abgaberecht 
(ASA) erschienenen Beitrags bereits eingehend mit dieser 
Thematik auseinandergesetzt [1].

Die Reaktionen am letztjährigen IFF-Seminar zum Unter-
nehmenssteuerrecht, an dem der Autor den auf Art. 12 
Abs. 1 des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes (VStrR) gestützten 
Rückerstattungsanspruch anhand eines Fallbeispiels prä-
sentierte [2], machten aber deutlich, dass die Thematik nach 
wie vor nicht allzu breit bekannt sein dürfte, weshalb eine 
neuerliche Berichterstattung angebracht zu sein scheint. 
Zudem hatte das Bundesgericht im zur amtlichen Publika-
tion vorgesehenen Urteil vom 31. März 2017 Gelegenheit, sich 
mit den Details des Fristenlaufs zu befassen [3], worüber zu 
berichten sein wird.

2. AUSGANGSSACHVERHALT
Der besseren Anschaulichkeit halber soll die Problematik an-
hand des am IFF-Seminar zum Unternehmenssteuerrecht 
2016 präsentierten Fallbeispiels untersucht werden:

Die ESTV stellt sich nun die Frage, für welche Jahre sie die 
Verrechnungssteuer (sowie den Verzugszins) geltend machen 
kann.

3. GELDWERTE LEISTUNG
Die übersetzte Zinszahlung stellt eine verrechnungssteuer-
pflichtige geldwerte Leistung i. S. v. Art. 4 Abs. 1 lit. b des Ver-
rechnungssteuergesetzes (VStG) dar. Da die Zinszahlung an die 
ausländische Grossmuttergesellschaft geleistet wird, ist das 
Meldeverfahren nach Auffassung der ESTV selbst dann nicht 
anwendbar, wenn sowohl die Muttergesellschaft als auch die 
Grossmuttergesellschaft aufgrund des Dividendenartikels 
im jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen zur vollstän-
digen Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf geldwer-
ten Leistungen berechtigt wäre (sogenannte Direktbegüns-
tigungstheorie) [4].

Die Differenz zwischen dem tatsächlich bezahlten Zins-
satz und dem von der ESTV akzeptierten Zinssatz stellt eine 
der Verrechnungssteuer von 35% unterliegende geldwerte 
Leistung in den Jahren 2006 bis 2016 dar. Zudem ist Verzugs-
zins von jährlich 5% geschuldet [5]. 

4. VERJÄHRUNG NACH ART. 17 ABS. 1 VSTG
4.1 Zinszahlungen der Jahre 2006 bis 2011. Die Verrech-
nungssteuerforderung des Gemeinwesens gegenüber dem 
Steuerpflichtigen verjährt gemäss Art. 17 Abs. 1 VStG fünf 
Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem sie entstanden 
ist [6]. Die Verrechnungssteuerforderung entstand gemäss 
Art. 12 Abs. 1 VStG im Zeitpunkt, in dem die Zinszahlung fäl-
lig wurde. Da vor der Prüfung im August 2017 die Verjährung 
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Im Rahmen einer Prüfung im April 2017 entdeckt die 
ESTV, dass eine schweizerische Gesellschaft (AG) ihrer 
ausländischen Grossmuttergesellschaft während der 

Jahre 2006 bis 2016 regelmässig zu hohe Zinszahlungen 
zukommen liess (Zinsfälligkeit jeweils 31. März des Jah-
res). Diese waren als Zinsaufwand verbucht, und auch 
die jeweils am 30. Juni des Folgejahres der ESTV einge-
reichte Jahresrechnung enthielt keine Deklaration als 
geldwerte Leistung. Mit Schreiben vom 15. Mai 2017 macht 
die ESTV eine konkret bezifferte Verrechnungssteuer-
forderung (zuzüglich Verzugszins) geltend.



534

STE U E R N

EXPE RT FOCUS 2017 | 8

VERjäHRUNG DER VERRECHNUNGSSTEUER

durch die ESTV nicht unterbrochen wurde, ist somit die Ver-
rechnungssteuerforderung auf den vor dem 1. Januar 2012 
vorgenommenen Zinszahlungen verjährt.

Im Recht der Verrechnungssteuer führt das Institut der 
Verjährung zum Untergang der Steuerforderung [7]. Die Ver-
rechnungssteuerforderungen für die geldwerten Leistungen 
der Jahre 2006 bis 2011 sind somit untergegangen.

Aufgrund der Akzessorietät der Verzugszinsforderung gilt 
dasselbe für den Verzugszins auf der Verrechnungssteuer-
forderung für vor dem 1. Januar 2012 vorgenommene Zins-
zahlungen.

4.2 Zinszahlungen der Jahre 2012 bis 2016. Gemäss Art. 17 
Abs. 3 VStG wird die Verjährung der Steuerforderung durch 
jede Anerkennung vonseiten eines Zahlungspflichtigen sowie 
durch jede auf Geltendmachung des Steueranspruchs gerich-
tete Amtshandlung, die einem Zahlungspflichtigen zur 
Kenntnis gebracht wird, unterbrochen [8].

Mit der Unterbrechung beginnt die (relative) Verjährungs-
frist von Art. 17 Abs. 1 VStG von Neuem zu laufen. Diese be-
trägt wiederum fünf Jahre [9]. Zur Unterbrechung der Ver-
jährung genügt gemäss der Rechtsprechung jede Mitteilung 
der ESTV an den Steuerpflichtigen, in welcher diese unmiss-
verständlich zum Ausdruck bringt, dass sie einen bestimm-
ten Tatbestand als steuerbar betrachtet, wobei dieser nicht 
bereits nach allen Richtungen hin abgeklärt sein muss [10].

Durch das Schreiben der ESTV vom 15. Mai 2017 hat die 
ESTV die Verjährung für die Verrechnungssteuerforderun-
gen auf den geldwerten Leistungen der Jahre 2012 bis 2016 
wirksam unterbrochen.

Eine absolute Verjährungsfrist (d. h. eine Frist, welche weder 
unterbrochen werden kann noch stillsteht) ist im VStG nicht 
enthalten. Das Bundesgericht erblickt in dieser Gesetzeslücke 
in mittlerweile gefestigter Rechtsprechung ein qualifizier-
tes Schweigen des Gesetzgebers [11]. Verrechnungssteuerfor-
derungen unterliegen mithin keiner absoluten Verjährung [12].

Wenn die ESTV somit bis spätestens 14. Mai 2022 ihrer For-
derung Nachdruck verleiht (und dies alle fünf Jahre wieder-
holt), verjähren die Steuerforderungen für die Jahre 2012 bis 
2016 nach der derzeitigen Auffassung des Bundesgerichts 
erst am Sankt-Nimmerleins-Tag.

5. ANSPRUCH GESTÜTZT AUF 
VERWALTUNGSSTRAFRECHT
Die ESTV kann ihren Anspruch für die Erhebung der Ver-
rechnungssteuer sowie des Verzugszinses für die vor dem 
1. Januar 2012 fällig gewordenen Zinszahlungen unter Um-
ständen auf Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR stützen.

Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR sieht nämlich Folgendes vor:
«Ist infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzge-
bung des Bundes zu Unrecht (…) eine Abgabe nicht erhoben (…) 
worden, (…) so sind die Abgabe (…) und der Zins, ohne Rücksicht 
auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person, nachzuentrichten 
oder zurückzuerstatten.»

Sind die Voraussetzungen von Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR er-
füllt, stellt diese Bestimmung somit eine parallele An-

spruchsgrundlage für die Einforderung der Verrechnungs-
steuer dar.

Ein Anspruch zur Entrichtung der Verrechnungssteuer, 
welcher sich auf Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR stützt, unterliegt 
nicht der Verjährungsordnung von Art. 17 VStG, sondern der 
Verjährungsregel von Art. 12 Abs. 4 VStrR. Diese lautet wie 
folgt:
«Leistungs- und Rückleistungspflicht verjähren nicht, solange 
die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind.»

5.1 Voraussetzungen von Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR. Da 
die Verrechnungssteuer vom Bund erhoben wird, handelt es 
sich beim VStG unbestrittenermassen um einen Teil der Ver-
waltungsgesetzgebung des Bundes. Eine «Widerhandlung» 
i. S. v. Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR liegt gemäss bundesgerichtli-

cher Rechtsprechung jeweils bereits dann vor, wenn der ob-
jektive Tatbestand einer Strafnorm erfüllt ist. Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit ist für den Tatbestand von Art. 12 Abs. 1 lit. a 
VStrR genauso wenig erforderlich wie ein subjektives Ver-
schulden oder die formelle Eröffnung eines Strafverfah-
rens [13].

Der objektive Tatbestand der Verrechnungssteuerhinter-
ziehung i. S. v. Art. 61 Abs. 1 lit. a VStG lautet wie folgt:
«Wer (…) zum eigenen oder zum Vorteil eines andern (…) dem 
Bunde Verrechnungsteuer vorenthält».

Die blosse Nichtdeklaration einer geldwerten Leistung ge-
genüber der ESTV erfüllt mithin den objektiven Tatbestand 
von Art. 61 Abs. 1 lit. a VStG.

Der Umstand, dass die steuerpflichtige Gesellschaft in den 
Jahren 2006 bis 2016 die geldwerten Leistungen gegenüber 
der ESTV nicht deklariert hat und die Verrechnungssteuer 
darauf nicht abgeführt hat, erfüllt mithin den objektiven 
Tatbestand von Art. 61 Abs. 1 lit. a VStG.

Da somit eine Widerhandlung gegen die Verwaltungsge-
setzgebung des Bundes vorliegt, hat die ESTV gegenüber 
der steuerpflichtigen Gesellschaft somit grundsätzlich einen 
Anspruch auf Nachentrichtung der Verrechnungssteuer so-
wie des Verzugszinses gestützt auf Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR 
für die geldwerten Leistungen der Jahre 2006 bis 2016.

Mit Bezug auf die Jahre 2012 bis 2016, für welche die Ver-
rechnungssteuerforderung noch nicht verjährt ist, hat die 
ESTV somit zwei parallele Anspruchsgrundlagen, um die 
Verrechnungssteuer sowie den Verzugszins von der steuer-
pflichtigen Gesellschaft einzufordern. Der Anspruch der 
ESTV gestützt auf Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR wird durch den 
Anspruch gestützt auf Art. 4 Abs. 1 lit. a VStG nämlich nicht 
verdrängt.

Parallel dazu hat die ESTV gestützt auf Art. 12 Abs. 1 lit. a 
VStrR auch einen Anspruch auf Nachentrichtung der Ver-
rechnungssteuer gegenüber der Empfängerin der geldwer-

« Verrechnungssteuer- 
forderungen unterliegen keiner 
absoluten Verjährung.»
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ten Leistung. Art. 12 Abs. 2 VStrR sieht nämlich vor, dass 
auch derjenige, welcher in den Genuss des unrechtmässigen 
Vorteils (sc. im Sinne von Art. 12 Abs. 1 VStrR) gelangt ist, zur 
Nachentrichtung verpflichtet ist. Aufgrund der in Art. 14 
Abs. 1 VStG vorgesehenen obligatorischen Pflicht zur Über-

wälzung der Verrechnungssteuer auf den Empfänger besteht 
somit auch ein Anspruch der ESTV gegenüber der Grossmut-
tergesellschaft, welche die Zinszahlung erhält. Da diese in 
casu im Ausland ansässig ist, fehlt es diesbezüglich voraus-
sichtlich an einer möglichen Durchsetzbarkeit der Steuerfor-
derung durch die ESTV.

Die Geltendmachung eines Anspruchs nach Art. 12 Abs. 1 
lit. a VStrR setzt sodann nicht voraus, dass ein formelles Ver-
fahren auf Hinterziehung der Verrechnungssteuer i. S. v. 
Art. 61 ff. VStG oder Abgabebetrug i. S. v. Art. 14 Abs. 2 VStrR 
eröffnet wurde.

5.2 Verjährung des Anspruchs der ESTV
5.2.1 Verjährungsfrist von zehn Jahren gemäss Art. 11 Abs. 2 VStrR 
i. V. m. Art. 333 Abs. 6 lit. b Strafgesetzbuch (StGB). Gemäss Art. 12 
Abs. 4 VStrR verjährt der Anspruch der ESTV nach Art. 12 
Abs. 1 lit. a VStrR nicht, solange die Strafverfolgung nicht ver-
jährt ist. Nach Auffassung des Bundesgerichts soll diese Ver-
jährungsregelung auch dann anwendbar sein, wenn eine 
Strafverfolgung mangels schuldhafter Begehung der Tat gar 
nicht möglich wäre [14]. In Bezug auf Forderungen, die auf-
grund einer nur objektiven Widerhandlung entstanden sind 
und daher nicht Anlass zu einem Strafverfahren geben, muss 
Art. 12 Abs. 4 VStrR gemäss Bundesgericht so verstanden 
werden, dass diejenige Verjährungsfrist gilt, welche für die 
Strafverfolgung anwendbar wäre, sofern die betreffende 
Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des 
Bundes auch in subjektiver Hinsicht verwirklicht wäre [15].

Mit Bezug auf die Verrechnungssteuer richtet sich die Ver-
jährung somit grundsätzlich nach der Verjährungsregel, 
welche auf den Straftatbestand von Art. 61 lit. a VStG an-
wendbar ist. Da das VStG diesbezüglich keine Regelung ent-
hält, beurteilt sich die Verjährung der Verrechnungssteuer-
hinterziehung i. S. v. Art. 61 lit. a VStG somit nach den Regeln 
des StGB bzw. des VStrR.

Der Straftatbestand von Art. 61 lit. a VStG ist lediglich mit 
Busse bedroht. Mithin handelt es sich dabei gemäss Art. 103 
StGB um eine sogenannte Übertretung. Für Übertretungen 
ist nicht die Verjährungsregel von Art. 97 ff. StGB, sondern 
die Verjährungsregel von Art. 11 VStrR anwendbar.

Art. 11 Abs. 2 VStrR sieht eine Verjährungsfrist von fünf Jah-
ren vor, wenn die Übertretung in einer Hinterziehung oder 
Gefährdung von Abgaben oder im unrechtmässigen Erlan-
gen einer Rückerstattung, Ermässigung oder eines Erlasses 
von Abgaben besteht.

Nun sieht Art. 333 Abs. 6 lit. b StGB aber vor, dass die Frist 
der Verfolgungsverjährung für Übertretungen, die über ein 
Jahr betragen, um die ordentliche Dauer verlängert werden. 
Mithin beträgt die Verjährungsfrist für die Hinterziehung der 
Verrechnungssteuer i. S. v. Art. 61 lit. a VStG ganze zehn Jahre.

5.2.2 Verkürzung der Verjährungsfrist durch analoge Anwendung 
von Art. 97 Abs. 1 lit. d StGB auf sieben Jahre. Die Verjährungs-
frist für die qualifizierte Begehung einer Verrechnungssteu-
erhinterziehung (der sogenannte Abgabebetrug i. S. v. Art. 14 
Abs. 2 VStrR, welcher mit einer Freiheitsstrafe bedroht ist 
und somit gemäss Art. 10 StGB ein Vergehen darstellt) unter-
liegt demgegenüber der Verjährungsregel des StGB. Da die 
Strafandrohung für Abgabebetrug eine Freiheitsstrafe von 
bis zu einem Jahr ist, beträgt die Verjährungsfrist für Abga-
bebetrug i. S. v. Art. 14 Abs. 2 VStrR gemäss Art. 97 Abs. 1 lit. d 
StGB somit bloss sieben Jahre.

Die strikte Anwendung der gesetzlichen Ordnung würde 
somit zum absurden Ergebnis führen, dass die Verjährung 
des qualifizierten Delikts (sieben Jahre für Abgabebetrug 
i. S. v. Art. 14 VStrR) kürzer ist als diejenige des leichteren 
Delikts (zehn Jahre für einfache Steuerhinterziehung i. S. v. 
Art. 61 VStG) [16].

Dass diese Diskrepanz sinnwidrig ist, hat auch das Bundes-
gericht im BGE 134 IV 328 vom 16. Oktober 2008 erkannt [17]. 
Zutreffend hält es fest, dass es nicht sein könne, dass für 
Übertretungen eine längere Verjährungsfrist gelte als für 
nach dem gleichen Gesetz zu ahndende Vergehen. Die für 
Übertretungen geltende Verjährungsfrist von zehn Jahren 
sei daher auf das für Vergehen geltende Mass von sieben Jah-
ren zu verringern.

BGE 134 IV 328 ist zwar zur Verjährung von Delikten nach 
dem Zollgesetz und dem Mehrwertsteuergesetz ergangen. 
Er gilt jedoch gleichermassen auch für die Verrechnungs-
steuer [18].

Entgegen dem Wortlaut von Art. 333 Abs. 6 lit. b StGB 
i. V. m. Art. 11 Abs. 2 VStrR verjährt der Anspruch auf Nach-
forderung der Verrechnungssteuer nach der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung somit nicht nach zehn Jahren, sondern 
bereits nach sieben Jahren. Mithin wird die Verjährungs-
regelung von Art. 97 Abs. 1 lit. d StGB de facto auch auf Über-
tretungen (wie z. B. die Hinterziehung von Verrechnungs-
steuern i. S. v. Art. 61 VStG) angewendet [19].

5.2.3 Unterbrechung der Verjährungsfrist. Die Verjährungsfrist 
von Art. 17 Abs. 1 VStG wurde durch das Schreiben vom 
15. März 2017 unterbrochen und begann somit von Neuem 
zu laufen (vgl. dazu oben Abschnitt 4.2). Für die Steuerhin-
terziehung i. S. v. Art. 61 lit. a VStG fehlt aber eine entspre-
chende Regelung. Dasselbe gilt somit auch für den Nachent-
richtungsanspruch nach Art. 12 Abs. 1 lit. a VStR.

Art. 11 Abs. 2, 2. Halbsatz VStrR sieht zwar vor, dass die Ver-
jährungsfrist durch Unterbrechung hinausgeschoben wer-

« Die strikte Anwendung 
der gesetzlichen Ordnung würde 
zum absurden Ergebnis 
führen, dass die Verjährung 
des qualifizierten Delikts 
kürzer ist als diejenige des 
leichteren Delikts.»
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den kann. Die Regeln zur Unterbrechung der Verfolgungs-
verjährung von Übertretungen, wozu auch die Bestimmung 
von Art. 11 Abs. 2, 2. Halbsatz VStrR gehört, wurden durch 
den am 1. Oktober 2002 in Kraft getretenen Art. 333 Abs. 6 
lit. c Satz 1 StGB aber aufgehoben. Die Regeln über die Unter-
brechung und den Stillstand der Verjährungsfrist von Art. 17 
VStG kommen sodann naturgemäss auf die Steuerstraffor-
derungen auch nicht zur Anwendung [20].

Mithin bewirkt die Geltendmachung der Verrechnungs-
steuerforderung durch das Schreiben der ESTV vom 15. März 
2017 nicht die Unterbrechung der Verjährung des Nachent-
richtungsanspruchs nach Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR.

5.2.4 Stillstand der Verjährung. Art. 11 Abs. 3 VStrR sieht aber vor, 
dass die Verjährung während der Dauer eines Einsprache-, 
Beschwerde- oder gerichtlichen Verfahrens über die Leis-
tungs- oder Rückleistungspflicht oder über eine andere nach 
dem einzelnen Verwaltungsgesetz zu beurteilende Vorfrage 
(z. B. der Frage nach der Verrechnungssteuerpflicht einer 
Leistung) ruht.

Nun sieht Art. 333 Abs. 6 lit. c Satz 1 StGB wiederum vor, 
dass auch die Regeln über das Ruhen der Verfolgungsverjäh-
rung von Übertretungen grundsätzlich aufgehoben werden. 
Art. 333 Abs. 6 lit. c Satz 2 StGB stellt aber explizit klar, dass 
dies für die Regelung von Art. 11 Abs. 3 VStrR nicht gilt [21]. 
In der Botschaft des Bundesrats wird diese Ausnahme 
damit begründet, dass Abgabestreitigkeiten von Gesetzes 
wegen (Art. 69 Abs. 2, Art. 73 Abs. 1 und Art. 77 Abs. 4 VStrR) 
vor einer strafrechtlichen Beurteilung rechtskräftig erledigt 
sein müssen und infolge der Ausschöpfung sämtlicher 
Rechtsmittel meistens mehrere Jahre dauern würden [22].

Die Verjährung des Abgabebetrugs i. S. v. Art. 14 Abs. 2 
VStrR richtet sich nach den Regeln von Art. 97 ff. StGB. In der 
Gesetzesnovelle vom 1. Oktober 2002 wurde das Institut der 
Verjährung, welches in Art. 72 aStGB enthalten war, abge-
schafft. Die Regelung von Art. 11 Abs. 3 VStrR ist aber expli-
zit sowohl auf Vergehen als auch auf Übertretungen anwend-
bar und gilt somit sowohl für die Steuerhinterziehung i. S. v. 
Art. 61 VStG als auch für den Abgabebetrug i. S. v. Art. 14 
Abs. 2 VStrR. Die Regel von Art. 11 Abs. 3 VStrR geht den Re-
geln von Art. 97 ff. StGB, welche kein Ruhen der Verjährung 
mehr vorsehen, insofern vor.

Somit steht die siebenjährige Verjährungsfrist für den An-
spruch der ESTV nach Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR während der 
Dauer eines Einsprache-, Beschwerde- oder gerichtlichen 
Verfahrens gemäss Art. 11 Abs. 3 VStrR still.

Der Wortlaut von Art. 11 Abs. 3 VStrR lässt offen, ob der 
Stillstand der Verjährungsfrist mit Einreichung der Einspra-
che innert 30  Tagen durch den Steuerpflichtigen (Art. 42 
VStG) oder bereits mit Eröffnung des Entscheids durch die 
ESTV i. S. v. Art. 41 VStG beginnt. Das Bundesgericht hat im 
zur amtlichen Publikation vorgesehenen Urteil vom 31. März 
2017 entschieden, dass das Einspracheverfahren (welches den 
Stillstand der Frist nach Art. 11 Abs. 3 VStrR bewirkt) nicht 
erst mit Einreichung der Einsprache, sondern bereits mit 
dem Datum der Verfügung der ESTV zu laufen beginnt [23]: 
«Il ressort de ce qui précède que la notion de ‹procédure de récla-
mation› de l’art. 11 a. 3 DPA doit être comprise comme étant la pro-

cédure qui commence à courir dès le prononcé de la décision de 
l’autorité fiscale reconnaissant le contribuable débiteur de la créance 
litigeuse».

Dadurch wird die paradoxe Situation vermieden, dass die 
siebenjährige Verjährung zwischen Eröffnung des Ent-
scheids durch die ESTV und Ablauf der Einsprachefrist von 
Art. 42 Abs. 1 VStG eintritt.

Wenn die ESTV bis spätestens 30. Juni 2017 eine formelle 
Verfügung (Entscheid i. S. v. Art. 41 VStG) betreffend den 
Nachsteueranspruch i. S. v. Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR für die 

geldwerten Leistungen der Jahre 2009 bis 2011 dem Steuer-
pflichtigen erlässt, greift die Regelung von Art. 11 Abs. 3 
VStrR (Ruhen der Verjährung). Selbst wenn danach ein jahre-
langes Rechtsmittelverfahren folgt, kann der auf Art. 12 
Abs. 1 lit. a VStrR gestützte Anspruch der ESTV ab diesem 
Zeitpunkt nicht mehr der Verjährung unterliegen.

5.3 Beginn der Verjährungsfrist von Art. 12 Abs. 1 lit. a 
VStrR
5.3.1 Zeitpunkt der Tatbegehung (Art. 98 lit. a StGB). Der Beginn 
der Verjährungsfrist von Art. 61 lit. a VStG (und somit auch 
des Anspruchs der ESTV nach Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR) rich-
tet sich nicht nach Art. 17 VStG (Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Forderung entstanden ist), sondern nach Art. 98 
StGB [24]: massgebend ist mithin der Tag, an dem der Täter 
die strafbare Tätigkeit ausführt (Art. 98 lit. a StGB) [25]. Dies 
ist der Zeitpunkt des tatbestandsmässigen Verhaltens, nicht 
der Zeitpunkt des Eintritts des allenfalls zur Vollendung 
des Delikts erforderlichen Erfolgs [26].

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts wird 
der Tag der Tatausführung nicht mitgezählt [27]. Die Verjäh-
rungsfrist beginnt an dem Tag zu laufen, welcher auf den 
Tatzeitpunkt folgt.

5.3.2 Einreichung der Jahresrechnung bei der ESTV als massgeblicher 
Tatzeitpunkt. Die Verrechnungssteuer auf geldwerten Leis-
tungen i. S. v. Art. 4 Abs. 1 lit. a VStG entsteht im Zeitpunkt 
der Fälligkeit der entsprechenden Leistung (Art. 12 Abs. 1 
VStG) und wird innert 30 Tagen fällig (Art. 16 Abs. 1 lit. c 
VStG). Innert dieser Frist muss die Verrechnungssteuer ge-
genüber der ESTV unaufgefordert mittels einschlägigem 
Formular deklariert und abgeführt werden (Art. 38 Abs. 2 
VStG).

Die Tathandlung der Hinterziehung der Verrechnungs-
steuer nach Art. 61 lit. a VStG ist grundsätzlich die fehlende 
Deklaration und Entrichtung der Verrechnungssteuer. Nach 
einer älteren Rechtsprechung des Bundesgerichts wird das 
Delikt von Art. 61 lit. a VStG, welches durch die Nichtdekla-
ration und ausgebliebene Leistung des Steuerbetrags in die 
Wege geleitet worden ist, vielmehr erst dadurch bewirkt, 

« Die Verjährungsfrist beginnt 
an dem Tag zu laufen, welcher auf 
den Tatzeitpunkt folgt.»
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dass der ESTV unrichtige Jahresrechnungen eingereicht wer-
den, welche die fraglichen, die Steuer auslösenden Vorgänge 
nicht abbilden oder sonst keine Anhaltspunkte hierfür ent-
halten. Die Verjährung beginnt somit nach Auffassung des 
Bundesgerichts erst mit der Einreichung einer solchen Jah-

resrechnung bei der ESTV zu laufen [28]. Diese Rechtspre-
chung wurde vom Bundesgericht im zur amtlichen Publika-
tion vorgesehenen Urteil vom 31. März 2017 unlängst bestä-
tigt [29].

Praktisch bedeutet dies, dass die Verjährung wohl regel-
mässig nicht mit dem Ablauf des Geschäftsjahres beginnt, 
in welchem die geldwerte Leistung erfolgte, sondern zum 
späteren Zeitpunkt der Einreichung der Jahresrechnung 
(zusammen mit dem massgeblichen Formular) bei der ESTV. 
Entscheidend ist dabei nicht etwa der Tag, an dem die Jahres-
rechnung die Sphäre der ESTV erreicht, sondern der Tag, an 
welchem die Gesellschaft die entsprechende Jahresrech-
nung einreicht [30].

Im Ausgangssachverhalt beginnt die Verjährungsfrist 
von sieben Jahren somit jeweils am Tag, welcher auf die Ab-
sendung der Jahresrechnung an die ESTV des auf die Zins-
zahlung folgenden Jahres folgt (d. h. am 1. Juli). Am 15. Mai 
2017 sind somit sämtliche geldwerten Leistungen von Steuer-
perioden, für die am 14. Mai 2010 noch keine Jahresrech-
nung eingereicht wurde, noch nicht verjährt. Da die Verjäh-
rung für die am 31. März 2009 fällig gewordene Zinszahlung 
erst am Tag nach der Absendung der Jahresrechnung am 
30. Juni 2010 (d. h. am 1. Juli 2010) zu laufen beginnt, ist 
somit der Nachentrichtungsanspruch i. S. v. Art. 12 Abs. 1 
lit. a VStrR für sämtliche Zinszahlungen ab dem 1. Januar 
2009 im Zeitpunkt der Geltendmachung dieses Anspruchs 
am 15. Mai 2017 noch nicht verjährt. Damit der Stillstand der 
Verjährung eintritt, muss die ESTV dem Steuerpflichtigen 
aber bis spätestens 30. Juni 2017 einen formellen Entscheid 
i. S. v. Art. 41 VStG eröffnen.

Während die ESTV somit am 15. Mai 2017 im Ergebnis ge-
stützt auf Art. 4 Abs. 1 lit. a VStG die Verrechnungssteuer für 
die Jahre 2012 bis 2016 verlangen kann, kann sie sich für die 
Jahre 2009 bis 2011 ausschliesslich auf den Nachentrich-
tungsanspruch nach Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR stützen. Für 
die geldwerten Leistungen der Vorjahre ist sowohl der An-
spruch nach Art. 4 Abs. 1 lit. a VStG als auch der Anspruch 
nach Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR verjährt.

5.3.3 Fristbeginn falls Jahresrechnung der ESTV nicht eingereicht 
wird. Wenn die Jahresrechnung der ESTV von der steuer-
pflichtigen Gesellschaft gar nicht eingereicht wird [31], würde 
dies dazu führen, dass die Verjährungsfrist von sieben Jah-

ren unter Umständen sehr spät (d. h. im Zeitpunkt der Ein-
forderung der entsprechenden Jahresrechnung durch die 
ESTV) zu laufen beginnt.

Dieses Ergebnis vermag nicht zu überzeugen. Es ist näm-
lich mitnichten so, dass der Tatbestand von Art. 61 lit. a VStG 
nur dann erfüllt ist, wenn eine unrichtige Jahresrechnung 
der ESTV eingereicht wird [32]. Wird die Jahresrechnung in 
Missachtung der Vorschrift von Art. 21 Abs. 1 lit. c der Verrech-
nungssteuerverordnung (VStV) der ESTV nicht eingereicht, sollte 
die Frist von sieben Jahren nach der hier vertretenen Auffas-
sung mit Ablauf der in Art. 21 Abs. 1 VStV vorgesehenen Frist 
von 30 Tagen nach Genehmigung der Jahresrechnung zu 
laufen beginnen. Falls gar keine Generalversammlung statt-
gefunden hat, an welchem die Jahresrechnung abgenommen 
wurde, sollte die Frist 30 Tage nach dem gemäss Art. 699 
Abs. 2 OR spätesten Termin für die ordentliche Generalver-
sammlung (d. h. sechs Monate nach Schluss des Geschäfts-
jahres) zu laufen beginnen. Die Einreichung der Jahresrech-
nung im Rahmen der Steuererklärung beim kantonalen 
Steueramt ist im Hinblick auf den Fristenlauf nach hier ver-
tretener Auffassung dagegen unbeachtlich, da die Jahres-
rechnung vom kantonalen Steueramt nicht automatisch an 
die ESTV weitergeleitet wird.

5.3.4 Kein fortgesetztes Delikt. Immerhin ist anzumerken, dass 
die vom Bundesgericht früher vertretene Rechtsfigur des 
fortgesetzten Delikts aufgegeben wurde. Mehrere tatsächli-
che Handlungen bilden somit nur noch dann in verjährungs-
rechtlicher Hinsicht eine Einheit, wenn sie gleichartig und 
gegen dasselbe Rechtsgut gerichtet sind und ein andauern-
des pflichtwidriges Verhalten bilden, das der infrage ste-
hende gesetzliche Straftatbestand ausdrücklich oder sinn-
gemäss mitumfasst [33].

Die Verjährung beginnt somit grundsätzlich für jede ein-
zelne steuerpflichtige Leistung mit der letzten jeweiligen 
Tathandlung zu laufen. Dies ist gerade bei jährlich wieder-
kehrenden geldwerten Leistungen (wie z. B. überhöhten 
Zinszahlungen) natürlich von entscheidender Bedeutung.

5.4 Kritik an der bisherigen Praxis. Die Verlängerung der 
Verjährungsdauer über den Umweg von Art. 12 Abs. 1 lit. a 
VStrR hat zwar lange Tradition in der Verwaltungspraxis 
und der Rechtsprechung, ist aber nicht unproblematisch. Da 
der objektive Tatbestand der Verrechnungssteuerhinterzie-
hung von Art. 61 lit. a VStG nämlich mit der Nichtentrich-
tung der Steuer immer erfüllt ist, führt dies dazu, dass die 
fünfjährige Verjährungsfrist von Art. 17 VStG toter Buch-
stabe ist und faktisch auf sieben Jahre verlängert wird. Eine 
analoge Situation präsentiert sich auch für andere Steuer-
arten: So wird die Verjährungsfrist für die Stempelabgaben 
(Art. 30 Abs. 1 StG) sowie den Zoll (Art. 75 Abs. 4 Zollgesetz, ZG) 
über die Hintertür von Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR faktisch von 
fünf auf sieben Jahre verlängert.

Besondere Bedeutung kam dem Anspruch von Art. 12 
Abs. 1 lit. a VStrR im Bereich der Zollabgaben vor Inkrafttre-
ten des neuen Zollgesetzes vom 18. März 2005 zu, da das bis 
zum 1. Mai 2007 in Kraft befindliche Recht eine extrem 
kurze relative Verjährungsfrist von bloss einem Jahr enthielt. 

« Die Verlängerung der 
Verjährungsdauer hat zwar lange 
Tradition in der Verwaltungs- 
praxis und der Rechtsprechung, ist 
aber nicht unproblematisch.»
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Bemerkenswert ist, dass das am 1. Mai 2007 in Kraft getre-
tene Zollgesetz in Art. 75 Abs. 4 Satz 2 ZG «längere Verjäh-
rungsfristen nach den Artikeln 11 und 12 VStrR» explizit 
vorbehält [34].

Einen anderen Weg beschritt der Gesetzgeber für die 
Mehrwertsteuer. Art. 105 Abs. 3 des Mehrwertsteuergesetzes 
(MWSTG) stellt nämlich klar, dass der auf Art. 12 Abs. 1 lit. a 

VStrR gestützte Nachforderungsanspruch nicht der Verjäh-
rungsregelung von Art. 11 VStrR i. V. m. Art. 333 Abs. 6 StGB 
unterliegt. Vielmehr soll grundsätzlich die auf die Mehrwert-
steuerforderung anwendbare Verjährungsregelung (Art. 42 
MWSTG) auch auf den Nachforderungsanspruch nach Art. 12 
Abs. 1 lit. a VStrR anwendbar sein [35].

Die Regelung von Art. 105 Abs. 3 MWSTG ist absolut sach-
gerecht und sollte auch auf die Verrechnungssteuer übertra-
gen werden. Es kann nicht dem gesetzgeberischen Willen 
entsprechen, dass eine verjährte Steuerforderung durch die 
Hintertür der auf Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR gestützten Steuer-
nachforderung der längeren Verjährungsfrist von Art. 11 
VStrR i. V. m. Art. 333 Abs. 6 StGB zugeführt wird. Die bishe-
rige bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 12 Abs. 1 
lit. a VStrR machte die explizite Regelung von Art. 105 Abs. 3 
MWSTG notwendig [36]. Richtigerweise müsste dasselbe 
aber für die anderen Steuergesetze, die (noch) keine derarti-
gen Beschränkungen enthalten, ebenfalls gelten. Das Ergeb-
nis von Art. 105 Abs. 3 MWSTG könnte nämlich auf dem Aus-
legungsweg ohne Weiteres auf das VStG übertragen werden, 
da dieses ja keine gegenteilige Bestimmung im Sinne von 
Art. 75 Abs. 4 Satz 2 ZG kennt [37].

5.5 Uneinheitliche neuere Praxis des Bundesgerichts
5.5.1 Bisherige ständige Praxis des Bundesgerichts. Die Ausdeh-
nung der Verjährungsfrist durch Rückgriff auf Art. 12 Abs. 1 
lit. a VStrR kann sich aber nicht nur auf eine rege Verwal-
tungspraxis, sondern auch auf ein solides Fundament in der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung stützen [38]. Die vom 
Autor geäusserte Kritik [39] wurde bisher weder vom Bundes-
verwaltungsgericht noch vom Bundesgericht angenommen. 
Auch in jüngeren Entscheiden des Bundesgerichts findet 
sich das Mantra, dass der Nachentrichtungsanspruch nach 
Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR sowie die Verjährungsfrist von sie-
ben Jahren nach Art. 12 Abs. 4 VStrR immer dann greife, 
wenn der objektive Tatbestand der Verrechnungssteuerhin-
terziehung erfüllt sei (sprich: immer, wenn die Verrech-
nungssteuer nicht entrichtet wurde).

5.5.2 Kehrtwende des Bundesgerichts im Urteil vom 5. Mai 2015? 
Dieses Mantra wird vom Bundesgericht auch im Urteil vom 

5. Mai 2015 betreffend Dividendenstrippingtransaktionen 
unter dem DBA-Dänemark wiederholt [40]. Interessanter-
weise steht die ratio decidendi dieses Urteils aber in scharfem 
Kontrast zu dieser Aussage. Der Fall betraf eine Situation, in 
welcher eine in Dänemark ansässige Bank die Rückerstat-
tung der Verrechnungssteuer verlangt hat, obwohl sie (nach 
Ansicht der ESTV sowie des Bundesgerichts) mangels Nut-
zungsberechtigung nicht abkommensberechtigt war [41]. 
Der Rechtsgrund der Rückforderung der Verrechnungssteuer 
von der dänischen Bank als Leistungsempfänger (wie auch 
die anwendbare Verjährungsregelung) war Gegenstand einer 
langen Debatte im Rahmen der öffentlichen Urteilsberatung 
vom 5. Mai 2015. Dabei überboten sich die urteilenden Rich-
ter mit abenteuerlichen Rechtsgrundlagen für einen allfälli-
gen Rückerstattungsgrund.

Erstaunlicherweise waren sich die Richter im Urteil vom 
5. Mai 2015 dagegen einig, dass sich ein Rückforderungsan-
spruch nicht auf Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR stützen liesse. In 
der Urteilsbegründung wird diesbezüglich festgehalten, 
dass es hier nicht um eine strafbare Widerhandlung gehe, 
sondern nur darum, ob der dänischen Bank für ihre im Jahre 
2006 eingereichten Rückerstattungsanträge die effektive 
Nutzungsberechtigung abzusprechen sei [42].

Ist der dänischen Bank aber die Nutzungsberechtigung 
abzusprechen und war diese daher nicht zur Rückerstattung 
der Verrechnungssteuer berechtigt, erwirkte sie durch die 
Einreichung der Rückerstattungsanträge aber eine unge-
rechtfertigte Rückerstattung der Verrechnungssteuer. Mit-
hin ist der objektive Tatbestand von Art. 61 lit. c VStG erfüllt. 
Wenn das Bundesgericht im Urteil vom 5. Mai 2015 einen An-
spruch nach Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR mangels «strafbarer 
Widerhandlung» ablehnte, muss daher davon ausgegangen 
werden, dass diesbezüglich zusätzliche Anforderungen, wel-

che über die blosse ungerechtfertigte Rückforderung der 
Verrechnungssteuer hinausgehen, gestellt werden. Analog 
kann auch die blosse Nichtentrichtung der Verrechnungs-
steuer nicht mehr für einen Anspruch nach Art. 12 Abs. 1 lit. a 
VStrR ausreichen. Welche zusätzlichen Anforderungen hier 
vom Bundesgericht gestellt werden, ist natürlich vollkom-
men offen. Auch wenn das bundesgerichtliche Verdikt sehr 
salopp erscheint, kommt ihm dennoch gewisse Bedeutung 
zu, da der Rückforderungsanspruch nur schwer zu begrün-
den war und letztlich eine analoge Anwendung der Prinzi-
pien der ungerechtfertigten Bereicherung (aber unter An-
wendung der Verjährungsregelung im VStG) mehrheitsfähig 

« Die Regelung von 
Art. 105 Abs. 3 MWSTG ist 
absolut sachgerecht und 
sollte auch auf die Verrechnungs- 
steuer übertragen werden.»

« Auch wenn das bundes- 
gerichtliche Verdikt 
sehr salopp erscheint, kommt 
ihm dennoch gewisse 
Bedeutung zu, da der Rück- 
forderungs anspruch 
nur schwer zu begründen war.»
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(z. B. Urteil des Bundesgerichts vom 31. März 2017 [43]) leider 
an der bisherigen Formel fest, wonach die blosse Nichtent-
richtung der Verrechnungssteuer für die Begründung des 
Anspruchs nach Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR (sowie die entspre-
chende Verlängerung der Verjährungsfrist von fünf auf sie-
ben Jahre) genügt. Immerhin handelte es sich dabei um 
einen Fall, bei dem auch ein formelles Steuerhinterzie-
hungsverfahren durch die ESTV eröffnet wurde. Ob der 
subjektive Tatbestand von Art. 61 lit. a VStG in casu erfüllt 
war, blieb hingegen offen.

Somit muss der vorsichtige Berater weiterhin damit rech-
nen, dass Verrechnungssteuerforderungen der ESTV wäh-
rend sieben Jahren ab Einreichung der Jahresrechnung bei 
der ESTV geltend gemacht werden können und die entspre-
chende Frist erst mit Einreichung der unvollständigen Jah-
resrechnung bei der ESTV zu laufen beginnt. Im Ausgangs-
fall ist daher damit zu rechnen, dass die Geltendmachung 
der Verrechnungssteuer nicht nur für die Jahre 2016 bis 2012, 
sondern auch für die Jahre 2009 bis 2011 vom Bundesgericht 
geschützt würde. n

erschien. Dass sämtliche Bundesrichter darauf verzichteten, 
einen Anspruch nach Art. 12 Abs. 1 lit. a VStrR, welcher sich 
einerseits auf eine langjährige bundesgerichtliche Recht-

sprechung hätte stützen können und auch die Verjährungs-
problematik elegant gelöst hätte, geltend zu machen, ist vor 
diesem Hintergrund bemerkenswert.

5.5.3 Bestätigung der alten Praxis im Urteil vom 31. März 2017. Ob 
dies tatsächlich der ersehnte Silberstreifen am Horizont oder 
bloss eine Fata Morgana ist, bleibt abzuwarten. So hält das 
Bundesgericht auch in den seither ergangenen Entscheiden 
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5. 5. 2015, 2C_364/2012, Erw. 8.4. 41) Vgl. hierzu ein-
gehend Beat Baumgartner, Beneficial Ownership 
und Dividendenarbitrage – Urteile des Bundesge-
richts vom 5. 5. 2015, StR 2015, 924 ff.; Nordin/Schu-
del, Finanzprodukte und Verrechnungssteuerrück-
erstattung – ausgewählte Aspekte, FStR 2016, 37 ff. 
42) BGer vom 5. 5. 2015, 2C_364/2012, Erw. 8.4. 
43) BGer vom 31. 3. 2017, 2C_1154/2015, Erw. 4.

« Dass sämtliche Bundesrichter 
darauf verzichteten, 
einen Anspruch nach Art. 12 Abs. 1 
lit. a VStrR geltend zu 
machen, ist bemerkenswert.»


